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Einleitung

Arbeitnehmerrechte gegen Geschäftsanteile  – so ließe sich das Konzept 
hinter dem Employee-Shareholder-Status provokativ auf den Punkt bringen. 
Der employee shareholder ist nicht lediglich ein „Arbeitnehmergesellschaf-
ter“, dem anlässlich des Arbeitsverhältnisses Geschäftsanteile der Arbeitgebe-
rin übertragen werden; stattdessen verkörpert er im englischen Arbeitsrecht 
einen eigenen Beschäftigungsstatus, der sich durch einen freiwillig leistbaren 
Verzicht auf wesentliche Arbeitnehmerrechte auszeichnet.

Obwohl rechtspolitisch umstritten, wurde der Employee-Shareholder-Status 
2013 in den Employment Rights Act 1996 eingeführt und ist dort in Sec-
tion 205A geregelt. Diese Arbeit setzt sich mit den Tatbestandsmerkmalen der 
Norm auseinander und sucht den Beschäftigungsstatus durch deren Einord-
nung, Auslegung und Bewertung greifbarer zu machen. Die Untersuchungs
ergebnisse der rechtlichen Betrachtung dienen anschließend als Bewertungs-
grundlage für eine Bilanzierung des Employee-Shareholder-Status. Im Mittel-
punkt steht dabei die Frage, ob die von Politik und Gesetzgeber ins Auge ge-
fasste Zielgruppe des Beschäftigungsstatus tatsächlich von dem Konzept 
profitiert, Arbeitnehmerrechte für Geschäftsanteile aufzugeben.

Der Employment Rights Act sowie alle anderen in dieser Arbeit genannten 
Gesetze sind solche des Vereinigten Königreichs und damit nicht nur engli-
sche. Referenzen zum englischen Recht sind daher stets ein pars pro toto zu
gunsten des Leseflusses.



Teil 1

Grundlagen

Der erste Teil beleuchtet die politische und parlamentarische Entstehungs-
geschichte des Employee-Shareholder-Status und führt sodann in die engli-
sche Auslegungsmethodik für Gesetzesrecht ein. 

Anschließend folgt ein Überblick über die verschiedenen Beschäftigungs-
status unter dem Employment Rights Act 1996 (ERA 1996) sowie dessen 
Regelungen zur (automatically) unfair dismissal und zur gesetzlichen Ent-
schädigung bei betriebsbedingter Kündigung.

A. Kodifikation mit Komplikationen

Section 205A ERA 1996 und der Employee-Shareholder-Status sind das 
Ergebnis politischer Bemühungen, den englischen Arbeitsmarkt flexibler, ef-
fektiver und gerechter zu gestalten.1 Dass dafür der employee shareholder das 
geeignete Instrument sein könnte, war allerdings von Anfang an heftig um-
stritten.2

I. Politisches Tauziehen

Nicht nur die Gegner der damaligen konservativ-liberalen Regierungskoali-
tion stießen sich vor der Einführung des Employee-Shareholder-Status an ei-
ner Verringerung des arbeitsrechtlichen Schutzniveaus.

1  Die damalige konservativ-liberale Regierungskoalition unter Premierminister Da-
vid Cameron beabsichtigte einem Positionspapier ihres Wirtschaftsministeriums zu-
folge, den Arbeitsmarkt durch Rechtsreform „flexible“, „effective“ und „fair“ zu or
ganisieren und dafür den Employee-Shareholder-Status einzuführen, Department for 
Business, Innovation  & Skills, Employment Law 2013: Progress on Reform. March 
2013, S. 6 [1.7], S. 21 [2.15], https://t1p.de/szyl8 [zul. aufgerufen am 27.6.2023].

2  Vgl. Finkin/Mundlak, Comparative Labor Law, S. 326; Prassl, ILJ 42 (2013), 307 
(319); Davidov, Oxford Journal of Legal Studies 2020, 482 (484).

1



	 A. Kodifikation mit Komplikationen� 17

1. Beecroft-Report

Der employee shareholder im Sinne von Section 205A ERA 1996 ist das 
Produkt eines politischen und parlamentarischen Tauziehens, das seinen ers-
ten Siedepunkt mit Veröffentlichung des sogenannten Beecroft-Reports in 
2011 erreichte.3 Dessen Verfasser, Finanzunternehmer Adrian Beecroft, sollte 
im Auftrag der Regierung herausarbeiten, wie das englische Arbeitsrecht aus 
Unternehmersicht optimiert werden könnte.4 Der Beecroft-Report kritisierte, 
dass die bisherige Gesetzeslage Wettbewerb und Leistungsbereitschaft der 
Arbeitsmarktakteure behindere. Als Gegenmaßnahme empfahl er unter ande-
rem die Einführung einer compensated no fault dismissal.5 

Aufgrund seiner ultraliberalen Positionen entfesselte der Bericht ein über-
wiegend negatives Medienecho6 und stieß selbst in den Reihen der Liberalde-
mokraten auf herbe Kritik7.

3  Beecroft, Report on Employment Law, 24.10.2011, https://t1p.de/l7kh5 [zul. auf-
gerufen am 27.6.2023]. Die offizielle Veröffentlichung des Berichts erfolgte in 2012 
durch die englische Regierung (Fn. 3), doch ein Entwurf war bereits in 2011 an The 
Telegraph durchgesickert und erschienen, The Telegraph, Give firms freedom to sack 
unproductive workers, leaked Downing Street report advises, 25.10.2011, https://t1p.
de/si5qf [zul. aufgerufen am 28.6.2023].

4  Government of the United Kingdom, Employment law review report (Beecroft), 
21.5.2012, https://t1p.de/pp0j6 [zul. aufgerufen am 27.6.2023].

5  Beecroft, Report on Employment Law, 24.10.2011, S. 1, 5, https://t1p.de/l7kh5 
[zul. aufgerufen am 27.6.2023]; vgl. Hepple, ILJ 42 (2013), 203 (216).

6  Beispiele: The Mirror, The Aston Martin fanatic fatcat who is driving workers to 
ruin, 24.5.2012, https://t1p.de/7lxvt [zul. aufgerufen am 27.6.2023]; The Guardian, 
Beecroft proposals: how Tory donor’s radical blueprint split the government, 
23.5.2012, https://t1p.de/dqduv [zul. aufgerufen am 27.6.2023]; The Independent, Re-
vealed: How Adrian Beecroft made a career out of cutting jobs, 26.5.2012, https://t1p.
de/janwu [zul. aufgerufen am 27.6.2023].

7  Vince Cable, damals amtierender Wirtschaftsminister und Mitglied der Liberal 
Democrats, im Interview mit der BBC: „We don’t need to scare the wits out of work-
ers with threats to dismiss them. It is completely the wrong approach“, British Broad-
casting Company, Vince Cable calls sacking plans in Beecroft report ‚the wrong ap-
proach‘, 21.5.2012, https://t1p.de/hork9 [zul. aufgerufen am 27.6.2023]; „The Liberal 
Democrats have taken fright at Beecroft’s central proposal“, The Guardian/Watt, Re-
think on managing coalition after Nick Clegg rejects No 10 report, 8.11.2011, https://
t1p.de/z3ke6 [zul. aufgerufen am 27.6.2023].
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